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Krank mit Ansage?

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Rheinland-Pfalz 
entschied: 

Reicht der Arbeitnehmer nach einem Streit mit dem Chef eine 
Krankmeldung ein, l�sst das nicht automatisch auf eine vorge-
t�uschte Arbeitsunf�higkeit schlie�en. 
Das ist passiert:

Eine Steuerfachangestellte k�ndigte fristgem�� ihr Arbeitsver-
h�ltnis. Am Tag danach kam es zwischen ihr und dem Arbeit-
geber zu einem heftigen Streit. Der Arbeitgeber forderte die 
Mitarbeiterin auf, eine Liste ihrer regelm��igen Aufgaben zu er-
stellen. Als diese sich weigerte, bat der Arbeitgeber sie zu ei-
nem Gespr�ch in sein B�ro. Die Steuerfachangestellte behaup-
tete jedoch, ihr sei �bel und sie m�sse sofort zum Arzt. 

Im Anschluss reichte die Arbeitnehmerin eine Krankmeldung 
ein. Daraufhin k�ndigte der Arbeitgeber das Arbeitsverh�ltnis 
wegen vorget�uschter Arbeitsunf�higkeit und Arbeitsverweige-
rung fristlos. Dagegen wehrte sich die Angestellte auf dem Ge-
richtsweg und verlangte die Feststellung, dass das Arbeitsver-
h�ltnis - zwar durch ihre eigene K�ndigung – nicht aber durch 
die au�erordentliche K�ndigung beendet worden ist. 

Das entschied das Gericht:

Die Klage hatte in allen Instanzen Erfolg. Die Arbeitsunf�hig-
keitsbescheinigung ist grunds�tzlich ein Beweis f�r das Krank-
sein eines Arbeitnehmers. Verl�sst der Arbeitnehmer nach ei-
nem Streit mit dem Arbeitgeber seinen Arbeitsplatz und reicht 
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am folgenden Tag eine Krankmeldung ein, so erschüttert das 
allein diesen Beweiswert nicht. Der Arbeitgeber müsste be-
gründete Zweifel an der Richtigkeit der ärztlichen Bescheini-
gung aufzeigen können, was er in diesem Fall nicht konnte. Nur 
dann wäre eine Kündigung wegen vorgetäuschter Arbeitsunfä-
higkeit und Arbeitsverweigerung gerechtfertigt. Sogar wenn 
man davon ausgeht, dass die Steuerfachangestellte bereits bei 
Verlassen des Arbeitsplatzes die Absicht gehabt hat, nicht 
mehr zur Arbeit zu erscheinen, hätte der Arbeitgeber dieses 
Verhalten abmahnen müssen, so die Richter. Eine Zerstörung 
des Vertrauensverhältnisses ist hierin jedenfalls nicht zu sehen.
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